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RS OGH 1967/9/13 5Ob157/67
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.09.1967

Norm

ABGB §91 C5

Rechtssatz

Die Ehegattin verwirkt ihren Unterhaltsanspruch nicht, wenn sie, nachdem ihr der abgesonderte Wohnort bewilligt

wurde, ohne sich auf die gerichtliche Verfügung zu berufen, heimlich die Ehewohnung verläßt.
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